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A. Zusammenfassung

Im Jahr 2023 habe ich meine Anwaltsstation bei der Litigation/Arbitration-Boutique
Bodenheimer in deren Büros in Berlin und Köln absolviert. Vor dem Referendariat war ich als
Wiss. Mit. in einer Großkanzlei tätig und wollte Erfahrungen in einer kleineren Kanzlei
sammeln. Es war eine spannende und angenehme Arbeit, die auch sehr kompetitiv vergütet
wurde. Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeiter*innen der Kanzlei war sehr angenehm. Ich
kann Bodenheimer daher uneingeschränkt empfehlen.

B. Bewerbungsverfahren für Rechtsreferendar*innen

Die Bewerbung erfolgt über die Website der Kanzlei:
https://www.changing-perspectives.legal/karriere, wo sich auch Stellenausschreibungen
finden.

C. Aufgaben und Examensrelevanz

Bodenheimer ist eine auf Dispute Resolution im Bereich Wirtschaftsrecht spezialisierte
Boutique. Es werden Gerichtsverfahren und Schiedsverfahren diverser Art, häufig mit
internationalem Bezug, aber auch klassische deutsche Gerichtsverfahren betreut.

Aufgaben wurden mir meistens direkt von den Partner*Innen erteilt. Im Regelfall war die
Arbeitsbelastung, angesichts der hohen Vergütung, angemessen. Die zu fertigenden
Arbeiten waren interessant und entsprachen dem Ausbildungsstand. Vor allem arbeitete ich
an Schriftsätzen und Rechtsrecherchen. Vereinzelt wurde ich auch mit Hilfstätigkeiten
betraut, was allerdings trotzdem lehrreich war und mich nicht gestört hat. Beispielsweise
musste ich für einen Schriftsatz die passenden Beweisstücke suchen.

In den internationalen Verfahren waren die Aufgaben nicht so examensrelevant. Teilweise
war sogar ausländisches Recht anwendbar. Hier waren sehr gute Englischkenntnisse
gefragt. Ich spreche auch Französisch und durfte daher auch französische Mandate
betreuen. In den deutschen Mandanten habe ich u. a. Zwangsvollstreckungsverfahren
bearbeitet. Dabei gab es Berührungspunkte zu examensrelevanten Fragestellungen aus der
ZPO. In einer auf Wirtschaftsrecht spezialisierten Kanzlei kann man allerdings nicht davon
ausgehen, dass die Arbeitszeit für die Examensvorbereitung genauso effektiv ist wie die
reine Lernzeit.

E. Qualität der Ausbildung

Die Betreuung war nicht so eng, wie ich es mir für eine Boutique vorgestellt hätte.
Rückblickend ist dies hingegen nicht unbedingt kritikwürdig, denn die Partner*innen waren
ähnlich stark eingespannt, wie ich es aus der Großkanzlei kannte. Auf Nachfrage gab es
jedenfalls immer hilfreiches Feedback und auch ein Zwischen- bzw. Abschlussgespräch.

https://www.changing-perspectives.legal/karriere


Nach Vervollständigung einer Aufgabe war es außerdem möglich, in der Cloud das weitere
Verfahren zu verfolgen. So konnte ich stets genau abgleichen, wie meine Vorarbeit verwertet
wurde.

Bodenheimer war (auf Nachfrage) grundsätzlich gewillt, mir eine Wahlstation bei einer
befreundeten Kanzlei im Ausland (insb. USA, UK) zu vermitteln. Das war in meinem Fall
jedoch leider, trotz frühzeitiger Anfrage, nicht erfolgreich.

E. Arbeitszeiten und Tauchen

Ich habe eine Arbeitszeit von drei Wochenarbeitstagen vereinbart. Im Ganzen habe ich die
Arbeitszeiten wegen der hohen Vergütung als angebracht empfunden. Sie betrug ca. 9-18
oder 9-19 Uhr, vereinzelt wurde es wegen dringender Sachen auch später. Es ist ein offenes
Geheimnis, dass man in der Anwaltsstation taucht, offiziell ist Tauchen aber nicht erlaubt. An
dieser Stelle daher nur augenzwinkernd der Hinweis, dass die Kanzlei überdurchschnittlich
viel Rücksicht auf meine Examensvorbereitung genommen hat!

F. Arbeitsalltag

Ich habe zunächst vier Wochen im Berliner Büro verbracht, für die ich mich von der AG
(mangels Befreiungsoption gem. § 43 IV JAG NRW) mit insgesamt zwölf Urlaubstagen
beurlauben musste. Die restliche Zeit verbrachte ich im Kölner Büro. Eine Arbeit im Home
Office fand (soweit ich weiß) nur ausnahmsweise statt, was mir hingegen nicht wichtig war.

Der zwischenmenschliche Umgang war freundlich und kollegial. Es fand sich stets jemand
für eine gemeinsame Mittagspause. Im Berliner Büro sind sogar einige ausländische
Anwält*innen beschäftigt. Das Arbeitsumfeld war dort somit noch internationaler geprägt.

G. Vergütung

Bodenheimer zahlte eine Spitzenvergütung, die 2023 am oberen Ende der
Azur-Gehälterliste lag. Von der Zusatzvergütung blieben netto ca. 50 % übrig. Überdies
wurden (berechnet anhand der Stationslänge) bezahlte Urlaubstage gewährt. Weitere
Benefits, wie z. B. Kaiser-Seminare, gab es nicht.

H. Fazit

Bodenheimer steht Großkanzleien in nur wenigen Punkten nach. Es handelt sich indes m. E.
eher um Vorzüge, die man in einer Boutique nicht unbedingt erwarten kann. Im Gegenzug ist
die Arbeitsbelastung, bei gleicher Vergütung, ggf. leicht geringer. Alles in allem bin ich mit
meiner Anwaltsstation bei Bodenheimer sehr zufrieden.


